
 

 
Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe 

 
 

Abschlüsse in der Sekundarstufe I 
 

Mit der Versetzung von Klasse 9 in die Einführungsphase (EF) werden erreicht: 
 Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
 ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss (Hauptschulabschluss 

Klasse 9, HSA 9) 
 
 
 

Abschlüsse in der Sekundarstufe II 
 

G8 (achtjähriger Bildungsgang): 
 Mit Versetzung von der Einführungs- in die Qualifikationsphase 

(Übergang Stufe 10/11) erreichen die Schülerinnen und Schüler in der Regel 
den mittleren Schulabschluss (MSA, Fachoberschulreife, FOR, früher: 
mittlere Reife); ggf. ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
gleichwertiger Abschluss [§ 40 Abs. 2 APO-GOSt Fassung B] 
 

 Nach Jahrgangsstufe Q1.2, 12.1 Q2.1 oder Q2.2 (ohne Abiturprüfung): der 
schulische Teil der Fachhochschulreife (FHR) ► bedarf der Ergänzung um 

ein einjähriges gelenktes Praktikum bzw. eine Berufsausbildung [§ 40a APO-
GOSt, Fassung B]; Achtung: bundeslandspezifische Einschränkungen. 
 

 Nach Jahrgangsstufe Q2.2 (mit Abiturprüfung): Allgemeine Hochschulreife 
(Abitur = höchster deutscher Schulabschluss); Berechtigung, an allen 
deutschen Hochschulen/ Universitäten zu studieren 
 
 
 

Erwerb des Latinums 
 

G8 (achtjähriger Bildungsgang): 

 Lateinunterricht von Klasse 8 bis Q1 (auslaufendes Modell)  
 oder Lateinunterricht von Klasse 6 bis EF (neues Sprachmodell, mit 

Wahlmöglichkeit Latein/ Französisch ab Klasse 6) 
 

 
 

Im Falle eines Auslandsaufenthalts muss unbedingt im Vorfeld abgeklärt 
werden, welche Konsequenzen eine solche Unterbrechung der Schullaufbahn/ 

Beurlaubung hat. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die zu erreichenden 
Schulabschlüsse, sondern auch bezüglich des Erwerbs des Latinums. 

In jedem Fall muss dringend Rücksprache mit der Stufenleitung und ggf. mit 
der Schulleitung gehalten werden. 



Folgendes Schema dient noch einmal zur Verdeutlichung: 

 

Mat/ Spi [Stand: Mai 2017] 


